
Satzung Biriba Brasil de Bochum e.V.   (März 2019) 

 

§ 1 Name, Sitz, Eintragung und Geschäftsjahr 

Der im Jahre 2001 gegründete Verein führt den Namen Biriba Brasil de Bochum e.V. Er hat seinen Sitz in Bochum und ist in das 

Vereinsregister beim Amtsgericht Bochum unter der Nr. VR3370 eingetragen. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 Zweck des Vereins 

Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports, der Jugendhilfe und der afro-brasilianischen Kultur in Deutschland. Der Zweck 

wird insbesondere durch das Angebot sportlicher Übungen und kultureller Aktivitäten wie afro-brasilianischer Tänze 

verwirklicht. 

 

§ 3 Gemeinnützigkeit  

1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte 

Zwecke“ der Abgabenordnung. 

2) Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die 

satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

3) Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck 

des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

§ 4 Verbandsmitgliedschaften 

Der Verein ist Mitglied im Stadtsportbund Bochum e.V. sowie im Emscher-Ruhr-Turnverband e.V.. 

Der Verein und seine Mitglieder erkennen die Satzungen und Ordnungern der o.g. Dachverbände an. 

 

§ 5 Erwerb und Arten der Mitgliedschaft 

1) Mitglied des Vereins können natürliche Personen werden. 

2) Die Mitgliedschaft wird durch Aufnahme erworben. Es ist ein schriftlicher Aufnahmeantrag an den Verein zu richten. 

3) Der Aufnahmeantrag eines Minderjährigen bedarf der schriftlichen Einwilligung der gesetzlichen Vertreter. Diese verpflichten 

sich mit der Unterzeichnung des Aufnahmeantrags für die Beitragspflichten des Minderjährigen bis zur Vollendung des 18. 

Lebensjahrs persönlich gegenüber dem Verein zu haften. 

4) Mit der Abgabe des unterzeichneten Aufnahmeantrags erkennt das Mitglied die Vereinssatzung und die Ordnungen in der 

jeweils gültigen Fassung an. 

5) Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Die Ablehnung der Aufnahme muss nicht begründet werden. Ein Rechtsmittel gegen 

die Ablehnung der Aufnahme besteht nicht. 

6) Der Verein besteht aus:   

a) aktiven Mitgliedern, die sämtliche Angebote des Vereins nutzen können. 

b) passiven Mitgliedern, für die die Förderung des Vereins im Vordergrund steht. Sie nutzen die sportlichen Angebote 

des Vereins nicht oder sehr selten und zahlen daher einen verminderten Beitrag. Der Wechsel zwischen aktiver und 

passiver Migliedschaft bedarf der Genehmigung des Vorstandes. 

c) Ehrenmitgliedern, die von der Beitragspflicht befreit. Ihnen steht ein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung zu. Sie 

werden per Beschluss mit einfacher Mehrheit des Gesamtvorstands gewählt. 

 

 



§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 

1) Die Mitgliedschaft endet durch  den freiwilligen Austritt aus dem Verein, durch Ausschluss oder durch Tod des Mitgliedes. 

2) Der Austritt aus dem Verein (Kündigung) erfolgt durch schriftliche Erklärung –postalisch oder per E-Mail- gegenüber einem 

vertretungsberechtigten Vorstandsmitglied unter Einhaltung der Kündigungsfrist. 

3) Ein Ausschluss kann erfolgen, wenn ein Mitglied grobe Verstöße gegen die Satzung und Ordnungen begeht, in grober Weise 

den Interessen des Vereins und seiner Ziele zuwiderhandelt, sich grob unsportlich verhält, dem Verein oder dem Ansehen 

des Vereins durch unehrenhaftes Verhalten, insbesondere durch Äußerung extremistischer Gesinnung oder durch Verstoß 

gegen die Grundsätze des Kinder- und Jugendschutzes schadet. 

4) Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand auf Antrag. Zur Antragstellung ist jedes Mitglied berechtigt. Der 

Gesamtvorstand entscheidet über den Ausschluss mit einfacher Mehrheit. Der Ausschließungsbeschluss wird mit 

Bekanntgabe an das betroffene Mitglied wirksam. Der Beschluss ist dem Mitglied schriftlich unter Angabe von Gründen 

mitzuteilen. Dem betroffenen Mitglied steht gegen den Ausschluss kein Beschwerderecht zu. Der Weg zu den ordentlichen 

Gerichten bleibt unberührt. 

 

§ 7 Beiträge, Gebühren, Beitragseinzug 

1) Die Mitglieder sind verpflichtet, den jeweils festgelegten Monatsbeitrag und eine Aufnahmegebühr zu zahlen.  

2) Über Höhe und Fälligkeit sämtlicher Beiträge und Gebühren entscheidet der Vorstand durch Beschluss. Beschlüsse über 

Beitragsfestsetzungen sind den Mitgliedern bekannt zu geben. 

3) Das Mitglied ist verpflichtet, dem Verein Änderungen der Bankverbindung, der Anschrift sowie der E-Mailadresse mitzuteilen. 

4) Der Beitrag wird im Regelfall zum fälligen Termin per SEPA-Lastschriftverfahren vom Konto des Mitgliedes eingezogen. 

5) Wenn der Beitrag zum Zeitpunkt der Fälligkeit nicht beim Verein eingegangen ist, befindet sich das Mitglied ohne weitere 

Mahnung in Zahlungsverzug. Fällige Beitragsforderungen werden vom Verein außergerichtlich und gerichtlich geltend 

gemacht. Die entstehenden Kosten hat das Mitglied zu tragen. 

6) Der Vorstand kann in begründeten Einzelfällen Beitragsleistungen oder -pflichten ganz oder teilweise erlassen oder stunden 

bzw. Mitgliedern die Teilnahme am SEPA-Lastschriftverfahren erlassen. 

7) Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitzende sind beitragsfrei. 

 

§ 8 Ordnungsgewalt des Vereins 

Jedes Mitglied ist verpflichtet, die Regelungen dieser Satzung, sowie der Vereinsordnungen zu beachten, einzuhalten und 

insbesondere den Anweisungen und Entscheidungen der Vereinsorgane, Mitarbeiter und Übungsleiter Folge zu leisten. 

 

§ 9 Die Vereinsorgane 

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der geschäftsführende Vorstand. 

 

§ 10 Die Mitgliederversammlung und Wahlen 

1) Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. Sie findet mindestens einmal im Kalenderjahr statt.  

2) Die Mitgliederversammlung ist unter anderem für folgende Vereinsangelegenheiten zuständig:  

a) Entgegennahme des Berichtes des Vorstandes, 

b) Entgegennahme des Kassenberichtes,  

c) Entlastung des Vorstandes, 

d) Wahlen, soweit erforderlich, 

e) Beschlussfassung über vorliegende Anträge. 



3) Die Mitgliederversammlung wird vom geschäftsführenden Vorstand unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen schriftlich 

(per E-Mail oder Brief) unter Angabe der Tagesordnung einberufen.  

4) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Anzahl der anwesenden Mitglieder 

beschlussfähig. 

5) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Zur 

Änderung der Satzung ist eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Die Änderung des 

Vereinszwecks bedarf der Zustimmung aller Mitglieder. 

6) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen. 

7) Jedes Mitglied hat mit Vollendung des 16. Lebensjahres in der Mitgliederversammlung ein Stimmrecht. Wählbar ist jedes 

Mitglied mit Vollendung des 18. Lebensjahres.  

8) Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstands werden einzeln und mit einfacher Mehrheit gewählt.  

 

§ 11 Der geschäftsführende Vorstand  

1) Der geschäftsführende Vorstand gem. § 26 BGB besteht aus dem ersten und zweiten  Vorsitzenden und dem Finanzvorstand. 

Personalunion zwischen den einzelnen Ämtern des geschäftsführenden Vorstands ist unzulässig. Alle Vorstandsmitglieder 

sind einzeln berechtigt, den Verein zu vertreten. 

2) Aufgabe des geschäftsführenden Vorstandes ist die Leitung und Geschäftsführung des Vereins. Er ist für alle Aufgaben 

zuständig, die nicht durch die Satzung oder Ordnung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. 

3) Die einzelnen Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes werden für die Dauer von einem Jahr ins Amt gewählt. Sie 

bleiben auch nach Ablauf der Amtszeit im Amt, bis ein neuer geschäftsführender Vorstand gewählt ist. 

4) Abwesende können gewählt werden, wenn sie ihre Bereitschaft zur Wahl des Amtes vorher schriftlich erklärt haben und die 

schriftliche Erklärung in der Mitgliederversammlung vorliegt. Scheidet ein Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes 

während der laufenden Amtszeit vorzeitig aus, so kann der Vorstand für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen durch 

Beschluss einen Nachfolger bestimmen. 

5) Die Mitglieder des geschäftsführenden Vorstandes haben bei Sitzungen je eine Stimme. Bei Stimmengleichheit entscheidet 

die Stimme des 1. Vorsitzenden. Sitzungen werden durch den 1. Vorsitzenden einberufen. Der geschäftsführende Vorstand 

ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder anwesend sind.  

6) Beschlüsse des geschäftsführenden Vorstandes sind zu protokollieren. 

 

§ 12 Vergütung der Tätigkeit der Organmitglieder, Aufwendungsersatz und bezahlte Mitarbeit 

1) Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. 

2) Der geschäftsführende Vorstand kann unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Haushaltslage 

beschließen, dass Vereins- und Organämter gegen Zahlung einer pauschalen Aufwandsentschädigung 

(Ehrenamtspauschale) ausgeübt werden. Weiterhin kann er bei Bedarf und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen 

Verhältnisse und der Haushaltslage Aufträge über Tätigkeiten für den Verein gegen eine angemessene Vergütung oder 

Honorierung an Dritte vergeben. 

3) Der geschäftsführende Vorstand ist ermächtigt, zur Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke Verträge mit Übungsleitern 

abzuschließen. Das arbeitsrechtliche Direktionsrecht haben der 1. und 2. Vorsitzende. 

4) Im Übrigen haben die Mitglieder und Mitarbeiter des Vereins einen Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für solche 

Aufwendungen, die ihnen durch die Tätigkeit für den Verein entstanden sind. Die Mitglieder und Mitarbeiter haben das Gebot 

der Sparsamkeit zu beachten und einen Beleg vorzuweisen. 

 

 

 

 



§ 13 Haftung des Vereins   

1) Ehrenamtlich Tätige und Organ- oder Amtsträger, deren Vergütung die Höhe des Freibestrages nach §3 Nr. 26a EStG nicht 

übersteigt, haften für Schäden gegenüber den Mitgliedern und gegenüber dem Verein, die sie in Erfüllung ihrer 

ehrenamtlichen Tätigkeit verursachen, nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

2) Der Verein haftet gegenüber den Mitgliedern im Innenverhältnis nicht für leicht fahrlässig verursachte Schäden, die Mitglieder 

bei der Ausübung des Sports, bei Benutzung von Anlagen oder Einrichtungen des Vereins oder bei Vereinsveranstaltungen 

erleiden, soweit solche Schäden nicht durch Versicherungen des Vereins abgedeckt sind. 

 

§ 14 Datenschutz und Bildrechte  

1) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben des Bundes-

datenschutzgesetzes (BDSG) personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im 

Verein genutzt, gespeichert, übermittelt und verändert. 

2) Soweit  die  in  den  jeweiligen  Vorschriften  beschriebenen  Voraussetzungen  vorliegen,  hat jedes Vereinsmitglied 

insbesondere die folgenden Rechte: 

a) das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO, 

b) das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO, 

c) das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO, 

d) das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO, 

e) das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO, 

f) das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO und 

g) Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DS-GVO. 

3) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, personenbezogene Daten 

unbefugt zu anderen als dem jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten 

zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben genannten 

Personen aus dem Verein hinaus. 

4) Im regulären Training und insbesondere bei außerordentlichen Veranstaltungen werden Fotos und Videos gemacht, die zum 

Zweck der Repräsentation des Vereins medial genutzt und veröffentlicht werden können. Über einen dem Anmeldeformular 

beigefügtem Einwilligungsbogen kann der Veröffentlichung von Bildmaterial, das die betreffende Person vordergründig zeigt, 

zugestimmt oder widersprochen werden. 

 

§ 15 Auflösung 

1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversammlung beschlossen werden. Zur 

Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. 

2) Sofern die Mitgliederversammlung nicht anderes beschließt, sind im Falle der Auflösung der 1. und 2. Vorsitzende als die 

Liquidatoren des Vereins bestellt. 

3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins die Stadt Bochum, die 

es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige oder mildtätige Zwecke zu verwenden hat.  

 

§ 16 Gültigkeit dieser Satzung 

1) Diese Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung am 08. Februar 2019 beschlossen. 

2) Diese Satzung tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. 

3) Alle bisherigen Satzungen treten zu diesem Zeitpunkt damit außer Kraft. 


